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Arbeitgeberin:
Kirchgemeinde XX
Vertreten durch den Kirchgemeinderat

und

Arbeitnehmende Person:
Vorname, Nachname, Adresse, NPA und Standort


Anstellungsgrund/Tätigkeitsgebiet:
Zum Beispiel CO-Organisation und Leitung des jährlich stattfindenden, kantonalen, französischsprachigen Lagers.

Aufgabenbeschreibung:
Aufgaben, Verantwortung, Kompetenzen sowie Beginn, Dauer und Pensum werden in einem separat zu unterzeichnenden Papier pro Auftrag festgehalten (siehe Beilage).

Salär:
Die geleistete Arbeit wird im Stundenlohn/Pauschalbetrag abgegolten. Die arbeitnehmende Person übermittelt der/dem Dossierverantwortlichen die Stunden-/Pauschalabrechnung jeweils unmittelbar nach Ablauf des Auftrages/vierteljährlich.
Der Stundenansatz beträgt CHF xx (Bruttobetrag) (Klasse xx/xx Stand 201x).
Der Pauschalbetrag beträgt CHF xx pro …

Im Stundenlohn sind die Anteile für das 13. Monatssalär (8.33%) und die Ferien (10.64%) bereits enthalten.

Die Abzüge für die Beiträge an die Sozialversicherungen AHV, IV, ALV, EO richten sich nach den Bestimmungen der Ausgleichskasse des Kantons Freiburg.

Spesen:
Gemäss «Spesenverordnung».

Unfallversicherung:
Die arbeitnehmende Person ist bezüglich Folgen von Betriebsunfall versichert. Die Leistungen richten sich nach den Reglementen der entsprechenden Versicherung (siehe Beilage). Die Prämien der Unfallversicherung (UVG) gehen zu Lasten der Kantonalkirche. Die arbeitnehmende Person versichert sich selber gegen Krankheit (Krankenkasse).

Personalvorsorge:
Bei Erreichen des Koordinationsabzugs (BVG) besteht eine obligatorische Versicherung bei der Pensionskasse xxxxxxx.

Unterstellung und Zusammenarbeit:
In ihrer Arbeit ist die arbeitnehmende Person dem/der Dosierverantwortlichen unterstellt.

Auflösung des Vertragsverhältnisses:
Das Arbeitsverhältnis kann mit eingeschriebenem Brief unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von xxxxx Monaten auf das Ende eines Monats gekündigt werden.







Fristlose Kündigung:
Bei Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne von Art. 337 ff. OR kann das Anstellungsverhältnis fristlos aufgelöst werden.

Sorgfalts-, Treue- und Schweigepflicht:
	Die arbeitnehmende Person ist verpflichtet, die ihr übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren. 
	Verschwiegenheitspflicht: Sie ist, gemäss StGB Art. 321, zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(Die arbeitnehmende Person ist verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihr im Zusammenhang mit der Ausführung ihrer Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, ausser die Arbeitgeberin habe sie von dieser Verpflichtung schriftlich entbunden. Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.)

Besondere Vereinbarung:
Der durch den Arbeitsweg anfallende Zeitaufwand, wie auch die daraus entstehenden Reisekosten, gehen vollumfänglich zulasten der arbeitnehmenden Person. Verschiebungen von einem Arbeitsort zum anderen am gleichen Tag, sind Bestandteil der Arbeitszeit.

Gerichtsstand: Der Gerichtsstand ist der Sitz der Kirchgemeinde………

Der vorliegende Arbeitsvertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt und tritt nach Unterzeichnung per sofort in Kraft.

Für den Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde XX:
	



Vorname Nachname	Vorname Nachname
Präsident/in	Sekretär/in



Die arbeitnehmende Person



Datum:




Anhänge: 
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